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und kommt zum Ergebnis, daß ach Art 38, D, der Instruktion
vo 15 August 1936 die age nıcht rheben ann. Florian
ist darüber ungehalten un g1ıbt eine Beschwerdeschrift das
Diözesangericht ein. Wie ist diese Beschwerde ’zu ehandeln?
Sie ıst ohne weıteres abzuweisen. Florlan hat eın Klagerecht.
Der Promotor ıst nıicht Vertreter oder Mandatar des Florilan:
1st öffentlicher Funktionär un hat ach erstatieier Anzeige
erwägen, ob aAaus offentlichen Gründen, W1€e solche Z Art 38,
der zıtierten Instruktion anführt, se1in Klagerecht besteht Eın
Rekursrecht des Florıan wurde eın Klagerecht voraussetzen,
das ihm aber mangelt (nbt also Sar eın Rechtsmittel
einen harthörigen Promotor? iıne Beschwerde be1l dem Bischof
annn vielleicht 1e Wirkung en, daß der Promotor nochmals
die Voraussetzungen überprüft. Es hat der Biıschof ach der
Instruktion, Art S, 2’ un Art 39 b, eın Prüfungsrecht uber
die eue des Anzeılgers, ber seine andlungsweise un ezuüg-
iıch des vorhandenen Ärgernisses, doch annn ach dem Wort-
aut der Instruktion dem Promotor nıcht den Auftrag ZU age-
erhebung en Der Can. 1586, der dies zuzugeben scheint. hat
eben 1m Eheprozeß, w1e vieles andere, eine Modifikation erhal-
ten Wohl aber ann der Bischof Justa intercedente Au den
Promotor seines Amtes entheben (can. 1590, 2) un einen
anderen bestellen Doch wIird ein Bischof eine Enthebung 4US
diesem Grunde aum vornehmen. Eine Möglichkeit bleibt KF lo-
1an lImmer offen: ach Ca  5 1569, 1: ann sıch mıiıt seiner
Beschwerde den Apostolischen wenden. Die olge wiırd
se1n, daß der ÖOrdinarius ZUuU  jn Berichterstattung aufgefordert wIrd.

TAaZz. Prof Dr Joh Haring.
(Ungültige Ordensprofeß.) Gewitzigt Urc. Erfahrungen in

anderen Klöstern, ahm sıch bel der kanonischen Visıitation In
einem Frauenkloster der Visıtator die Mühe, die seit der Gel-
ung des en eX abgelegten Professen ach den edingun-
gecn ihrer  e Gültigkeit untersuchen. Was befürchtet hatte,
fand leider bestätigt. Fünf ewige Professen ach
Can,. 5374 ungultig, weil sS1e VOT Ablauf des gesetzlich geforderten
Irıenniums der zeitliıchen Gelübde abgelegt Bel einer
ehlten Q, be1i der zweıten 6, bel der dritten 91 be1l der vierten
16, bei der fünften Tage auf das VvVo Irıennium. Die zeıt-
1C. Profeß einer sechsten wWAar Verstoß gegen Can 558
unguültıg, da die Schwester das Noviızlat als La:enschwester durch-
emacht hatte un unmittelbar VOLr der Profeß, weil s1e für den
Chorgesang des Z1UmSs eine gute Stimme hatte un LaJen-
schwestern hnehin da arc  $ ZUr Chorschwester VOTI-
rückte und als solche zu den eiu  en zugelassen wurde. Diıe
WAar aber unterdessen gestorben, daß dieser Fall abgetan WAar.
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Was sollte 19888 der Visitator anfangen? Zum ucC| lıießen sich
die fünf unschwer in Ordnung bringen

Can 2006, } sagt ‚„Professio irrıta ob ıimpedimentum
exXier cognıta nullitate et impediımento sublato, legitime
emittatur.“® Hıer lag eın Impedimentum externum VOL. Im Ver-
laufe der eit un: mehrerer TE wWar das gesetzlich
geforderte Triennium mehr als ergänzt worden, das mpedimen-
ium war also als sublatum anzusehen. Und wenn auch die Pro-
feß urc das Fortleben 1m kloster, a1sSO Urc. die „subsequen-
tes actus‘® nıcht gullıg werden konnte, konnte nunmehr, da
alle anderen Voraussetzungen egeben d  €  9 die ewige Profeß
HNEU abgelegt werden. Der Visıtator erbat sıch also die notwen-
dige Kakultat VO Bischof un ahm die Profeß er iunf
chwestern entigegen.

Schwieriger ware mıt der sechsten Schwester SCWESEN.
Iheser Defekt hätte nıcht anders anlert werden können  A qals
durch eine Dispens des Apostolischen tuhles Aber ZU Glück
hatte da der 1€. ott eingegriffen und die gute Schwester wıird
bel ihm gut angekommen se1ın, da sS1e Ja schuldlos daran WAar.

Der Fall, der, WIe gleich anfangs angedeutet wurde, nıcht
vereinzelt dasteht, gıbt ein1gen weıteren Bemerkungen Anlaß
Wenn 1m espräc. unter Priestern die ler erorterte Sache be-
ruührt wurde, kam jedesma. die Tra 7’Ja, ist denn der Super10r
oder bıschöfliche Kommissär eım kanonischen E:xamen nıcht
daraufgekommen, daß das Triıennium nıcht vollständiıg 15  t(‚“
Tatsächlich War 1es nıicht der Fall, un: das ist in gewlsser
Weise verständlich. Der eX spricht 1m Can. J92, 2, e1m
Examen cCanon1ı1cum sowohl VOTLTr der Einkleidung als VOTLr der zeıt-
lıchen w1e ewi1igen Profeß 1988088 VOoO der Erforschung des vollkom-

exploret,INnNnen freien Wıllens adspirantis voluntatem
UU coacta seductave sit, sclat quıid agat; et sS1 de pla

e1IUs et lıbera voluntate plane constiterit, tunc adspirans poterıt
ad novıtlatum vel novıtıa ad professionem admitti  .$‘ Die lıbera
voluntas gehört in beıden Fällen, bei der Einkleidung w1ıe€e bei
der Profeß den edingungen, deren Nichterfüllung den be-
treffenden Akt ungülti machen würde: Cal. 542, E: un 542,

1 Aber die Zwel Kanones enthalten el och eıne el
anderer Bedingungen, deren Nichtvorhandensein die Einkleidung
oder Profeß ungultı oder unerlaubt machen würde. Da NU. dıe
kanonische Prüfung offenbar den Wec. hat, erforschen, ob
eın kanonisches Hıiındernis entgegensteht, sollte s1e betrefis
er dort rwähnten Punkte are Sicherheit verschaffen. Dies
plieg aber nıicht oder nicht immer ZzZu geschehen. Allgemeın VOTLI -

geschriebene Formularien für das Protokall der Prüfung sınd
kaum irgendwo vorhanden, sondern jede Ordensgenossenschafit



ihr eigene Formula dem vor$s WITrd, und
indoit recht mangelhaft. Und doch angt VO  > der Vollständig-
eit dieser Prüfung oft sehr viel ah Den Klosterfrauen ist 11€

SeNAUE Kenntnis des kanonischen Rechtes auch des Ordensrech-
tes, nıcht ZUzuirauen. Da muß ann der Zu Examen deputierte
Priester eingreifen, auf den die Kirche siıch ffenbar verlassen
ıll Es WAaTe sehr wunschen, daß solche Formularien den
einzelnen DiOozesen vorgeschrieben wurden WIE der Wile-
Nner Diözesansynode geschehen ist

Auf die rage, WI1e denn diesen vorzeılıgen eW1ISECN
Professen gekommen sel Thielt der Visitator VO der Oberin
ZU Antwort INa habe sıch damals VOT Jahren miıt An-
frage den Sekretär des ardına Protektors ach Rom Be-
wandt und xr  b Antwort erhalten, e sceIi Sanz gut Dieser
Sekretär Wr C111 gewılegier Kanonist ihm ıst ein olcher Lapsus
entschıeden nıcht ZUZutirauen. Entweder War die ra TOr-
muhert daß deren Sinn anders auffassen mußte, oder Inan
hat Antwort DUr oberflächlich elesen un: mıßverstanden.

Die Schwestern natürlich beı der Mitteilung
der Unguültigkeit ihrer Profeß nıcht bestuürzt un iragten
angstlıch, W as denn mıt ihren bısherigen eIiu  en Sewesecn SC
und ob S1IC enn Sar keine Schwestern Der Visıtator
beruhigte S1IC, S1€e hätten doch ihre Gelübde abgelegt und
durch die Aufnahme die Kommunität gehörten S1e auch ZUr
klösterlichen Gemeinde NUur die ac. jetz kirchen-
rechtliıch Ordnung gebrac werden. TENNC mußte ihnen
auch 9 daß jede vollkommen frei SCIH, jJetz dıe kirchlich
gültige S Profeß abzulegen oder die Welt zurückzukeh-
TeEN Meıilnes Erachtens hatte mıt diesem Bescheide recht

Wien. Dr Franz Prikryl S5s

(Unbeza  e Schuld.) Es kommt Sempronius
den Beılc  STIuU. und gibt A daß bei Kaufmann VOTLT
yuhren u ziemlichen Betrag Waren gekau und bisher
nıcht bezahlt habe Kurz VOT der Beıchte wollte ndlich die
Schuld begleichen. Zu SC1INer Überraschung habe iıhm aber der
kaufmann erklärt seinen Geschäftsbüchern SsSCe1 die Schuld a1s
schon längst bezahlt notiert Bei SC1IiNeTr gewissenhaften uchfüh-
g Se1 jeder Zweifel darüber ausgeschlossen. SempronIius aber
Sagt Beichtstuhl ebenso bestimmt daß bisher
nıchts bezahlt habe der Kaufmann SsSe1 Irrtum, lasse sıch aber
nıcht davon überzeugen. Wie soll der Beichtvater den Fall ent-
scheiden“

Antwaort: Da Sempronius mala fide ist, kommt für den
Gewissensbereich Verjährung nicht Betracht: könnte aber
SCINE chuld entweder uUrc eın eschen den Kaufmann


